
 

Mitzeichnungen 
Bürgermeisterin: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Erster Beigeordneter: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Stadtkämmerer: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Beigeordnete: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

Stadtbaurat: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Rechtsamt: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

 
 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 29.08.2022 

 Vorlage Nr. 22/0406 

Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 

Vorlage für den Berichterstatter/in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt-, Finanz- und Digitali-

sierungsausschuss 

Stadtkämmerer 

Bunte 

Vorberatung/Empfehlung 12.09.2022 8 

Rat Bürgermeisterin 

Weist 

Entscheidung 15.09.2022  

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zur 

Zustimmung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gem. § 83 

GO NRW im Haushaltsjahr 2022 

hier: Überplanmäßige investive Auszahlung bei der Buchungsstelle 

020701/3264.071302 - Rüstwagen Neubeschaffung 

 
Begründung: 

 

Die Dringlichkeitsentscheidung hatte in der Begründung folgenden Wortlaut: 

 

"Für die gemäß Brandschutzbedarfsplan begonnene Neubeschaffung eines Rüstwagens 

wurden im Haushalt 2020 die Mittel i.H.v. 500.000 Euro bereitgestellt.  

 

Los 1 (Fahrgestell mit feuerwehrtechnischem Auf- und Ausbau) befindet sich nach der Aus-

schreibung in 2020 nun im Bau.  

 

Die Ausschreibung für Los 2 (feuerwehrtechnische Beladung) ist nun abgeschlossen. Das 

Ausschreibungsergebnis wurde am 25.05.2022 von der Zentralen Vergabestelle (ZVS) der 

Stadt Gladbeck dem Stadtamt 37 mitgeteilt.  

 

Hierdurch ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 50.000 Euro.  
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Die Bindungsfrist für dieses Angebot läuft bis zum 01.07.2022. Aufgrund der zurzeit ständig 

steigenden Preise ist zu befürchten, dass eine spätere Auftragserteilung mit einer weiteren 

Kostensteigerung verbunden wäre.  

 

Mit der Zustimmung des Haupt-, Finanz und Digitalisierungsausschusses/Rates kann daher 

nicht bis zur nächsten Sitzung am 12.09./15.09.2022 gewartet werden." 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig 50.000  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen: x  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Die am 22.06.2022 von Frau Bürgermeisterin Weist und Ratsherrn Musiol getroffene Dring-

lichkeitsentscheidung wird gem. § 60 Abs. 1 Satz 3 GO NRW genehmigt. 

 

"Dem Antrag auf Erteilung der Zustimmung nach § 83 GO NRW zur Leistung einer überplan-

mäßigen investiven Auszahlung in Höhe von 50.000 Euro bei der Buchungsstelle 

020701/3264.071302 wird zugestimmt.  

 

Zur Deckung werden eingesetzt:  

 

020701/3005/071302 – 7.872 Euro  

 

(Drehleiter, Restmittel, Maßnahme ist abgeschlossen)  

 

020701/3022/091102 – 10.817 Euro  

 

(Defibrillator für RTW, Maßnahme wird in 2023 umgesetzt)  

 

020701/3206/071302 – 5.889 Euro  

 

(Einsatzleitwagen, Restmittel, Maßnahme ist abgeschlossen)  

 

020701/3262/091102 – 25.422 Euro  

 

(Erneuerung Ölabscheider, Maßnahme wird in 2023 umgesetzt)" 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 
 - Bettina Weist - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


